
12. ärztliche Begutachtungen

lung und für ihre Stellung in der Gesellschaft große 
Bedeutung. Das erfordert die enge Zusammenarbeit 
der für die ärztlichen Begutachtungen Verantwortli
chen des Gesundheits- und Sozialwesens mit dessen 
Einrichtungen sowie mit der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten und der Staatlichen Ver
sicherung der Deutschen Demokratischen Republik 
(nachfolgend Staatliche Versicherung genannt).
(2) Begutachtungen gehören zum unmittelbaren 
Aufgabenbereich der Ärzte und der anderen in der 
medizinischen Betreuung tätigen Fachkräfte. Die 
Organisation und Kontrolle ärztlicher Begutachtun
gen sowie das Zusammenwirken der beteiligten Or
gane und Einrichtungen sind entsprechend dem je
weiligen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
vervollkommnen.
(3) Die Begutachtungen sind auf der Grundlage an
erkannter medizinisch-wissenschaftlicher Erkennt
nisse sowie der geltenden Rechtsvorschriften und an
derer staatlicher Festlegungen nach einheitlichen 
Bewertungskriterien in der vorgegebenen Zeit ent
sprechend § 8 Abs. 2 zu erstatten.

Geltungsbereich

§ 2
(1) Begutachtungen im Sinne dieser Anordnung 
sind ärztliche Beurteilungen des körperlichen und 
geistigen Zustandes sowie des Verhaltens von Perso
nen. Auch psychologische, biologische, biochemi
sche und andere Begutachtungen zählen dazu. Er
stattet werden diese Begutachtungen auf Anforde
rung in ambulanten und stationären Gesundheitsein
richtungen, desgleichen in den Bereichen Medizin 
der Universitäten und in den Medizinischen Akade
mien sowie in medizinisch-wissenschaftlichen Insti
tuten (im folgenden als Einrichtungen bezeichnet),
(2) Diese Anordnung betrifft Begutachtungen für
- Renten- und andere Leistungen der Sozialversi

cherung,
- Leistungen der Staatlichen Versicherung,
- Leistungen des Sozialwesens,
- Gerichte, Staatsanwaltschaft und Untersu

chungsorgane (im folgenden als Justiz- und Si
cherheitsorgane bezeichnet)

und andere Begutachtungen, die gemäß Abs. 1 ange
fordert werden.
(3) Diese Anordnung findet auf alle Einrichtungen 
gemäß Abs. 1 Anwendung, unabhängig von deren 
Unterstellung und Einordnung in einen bestimmten 
Zuständigkeitsbereich.
(4) Von dieser Anordnung werden nicht betroffen:
- diagnostische Beurteilungen als Maßnahmen der 

gesundheitlichen Betreuung,
- Beurteilungen über berufliche Eignung und 

Tauglichkeit im Zusammenhang mit Einstel- 
lungs- und Reihenuntersuchungen sowie prophy
laktischen Untersuchungen.

- Begutachtungen im Bereich der Hygiene, Phar
mazie und Medizintechnik,

- die ärztliche Leichenschau einschließlich der 
Sektionen,

- die Mitwirkung von Einrichtungen der Gerichts
medizin und Kriminalistik im Strafverfahren.

§3
(1) Für Begutachtungen über Berufskrankheiten 
finden die für Berufskrankheiten geltenden Rechts
vorschriften in Verbindung mit §§ 1,2,8 bis 10 dieser 
Anordnung Anwendung.
(2) Die Leiter der Medizinischen Dienste des Ge
sundheitswesens Wismut und des Verkehrswesens 
erlassen im Einvernehmen mit dem Minister für Ge
sundheitswesen für die in ihren Zuständigkeitsberei
chen durchzuführenden Begutachtungen entspre
chende Bestimmungen auf der Grundlage dieser An
ordnung.
(3) Für die Beiziehung von Gutachten durch Justiz- 
und Sicherheitsorgane finden die Rechtsvorschriften 
über die Tätigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgane 
und die §§ 7 bis 11 dieser Anordnung Anwendung.

Anmerkung: Vgl. auch die PrBOG über die Voraus
setzungen für die Beiziehung von forensischen Gut
achten zur Prüfung der Zurechnungsfähigkeit (§§15, 
16 StGB) und der Schuldfähigkeit (§66 StGB) von 
Tätern (auszugsw. abgedr. als Vorbem. zu § 38 StPO 
und als Anm. nach §74 StPO - Reg.-Nr. 1.) sowie 
zur Arbeitsweise bei der Einholung und Prüfung 
psychiatrischer und psychologischer Gutachten (aus
zugsw. abgedr. als Anm. nach den §§39, 40. 42, 43, 
199 und 228 StPO - Reg.-Nr. L).

(4) Medizinische Begutachtungen von Angehörigen 
der bewaffneten Organe erfolgen auf der Grundlage 
der von den zuständigen Ministern getroffenen Fest
legungen.

Staatliche Leitung

§ 4
(1) Das Ministerium für Gesundheitswesen ist ver
antwortlich für die wissenschaftliche Erarbeitung, 
die einheitliche Anwendung und die Kontrolle der 
inhaltlichen und organisatorischen Grundsätze ärzt
licher Begutachtungen.
(2) Mit der Durchführung der unter Abs. 1 genann
ten Aufgaben ist die Zentralstelle für Ärztliches Be
gutachtungswesen (im folgenden als Zentralstelle 
bezeichnet) als nachgeordnete Einrichtung des Mini
steriums für Gesundheitswesen beauftragt. Sie ar
beitet eng mit der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten, der Staatlichen Versicherung und 
anderen staatlichen Organen und Einrichtungen zu
sammen.
(3) In den Bezirken und Kreisen sind die Bezirks-
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